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Tenor

Der Beschwerde wird - auch unter Berücksichtigung des neuerlichen Vorbringens des Verteidigers vom 
27.09.2021 - nicht abgeholfen. Insoweit wird zunächst auf die weiterhin zutreffende Begründung in der 
Verfügung des Gerichts vom 24.09.2021 Bezug genommen.

Der Verteidiger beantragt die Beiziehung einer Videosequenz, auf der lediglich die Durchfahrt des 
Betroffenen (die Fahrereigenschaft wurde bereits mit Schriftsatz vom 29.06.2021 eingeräumt) zu sehen ist. 
Warum eine Hinzuziehung der Videosequenz über die in der Verfahrensakte befindlichen Messfotos hinaus 
erforderlich sein soll, wird seitens der Verteidigung nicht substanziiert vorgetragen und erschließt sich für 
das Gericht nach Aktenlage auch nicht.

Sofern eine Hinzuziehung im Rahmen der Beweisaufnahme erforderlich sein sollte, wird hierüber nach 
pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts im Rahmen der Hauptverhandlung entschieden werden. Derzeit ist 
eine entsprechende Beiziehung jedoch nicht angezeigt.


